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1. Einstieg

Die Gebietskörperschaften in Österreich sind durch 
vielfältige Zahlungsströme miteinander verbunden. 
Im Jahr 2011 werden rd. 28,1 Mrd. € vom Bund an Län-
der und Gemeinden und 0,04 Mrd. € in die entgegen-
gesetzte Richtung fließen. Im Verhältnis zum BIP errei-
chen die Zahlungen des Bundes rd. 10 %. Die einseitige 
Richtung dieser Zahlungsströme – hauptsächlich vom 
Bund an die Länder und die Gemeinden – ist wesent-
lich dadurch bestimmt, dass die Abgaben überwiegend 
beim Bund eingehoben werden.

Den Rahmen für die finanziellen Beziehungen 
zwischen den Gebietskörperschaften bildet die Fi-
nanzverfassung, die Ausgestaltung erfolgt primär im 
Rahmen des Finanzausgleiches. Die Zahlungen erfol-
gen in Form von Anteilen an öffentlichen Abgaben, die 
der Bund einhebt, von Finanzzuweisungen (z. B. der 
Finanzzuweisung des Bundes an die Gemeinden zur 
Finanzkraftstärkung), von Zweckzuschüssen (z. B. zur 
Krankenanstaltenfinanzierung) oder in Form von Ko-
stenübernahmen (z. B. der Ersatz der Kosten der Lan-
deslehrer). Diese letzte Form bildet eine Ausnahme 
von dem Grundsatz, dass alle Gebietskörperschaften 
grundsätzlich ihren Aufwand selbst zu tragen haben.

Über diese Zahlungsströme hinaus erfordert eine 
solide gesamtstaatliche Finanzpolitik eine Haushalts-
koordinierung zwischen den Gebietskörperschaften. 
Insbesondere im Hinblick auf die EU-rechtlichen Ver-
pflichtungen Österreichs wurde der innerösterreich-
ische Stabilitätspakt zwischen dem Bund, den Ländern, 
dem Österreichischen Gemeindebund und dem Öster-
reichischen Städtebund geschlossen. Der ebenso ver-
einbarte Konsultationsmechanismus stellt sicher, dass 
außerhalb der im Rahmen des Finanzausgleiches ver-
einbarten Kostentragungen keine Kostenüberwälzun-
gen im Rahmen der jeweils eigenständigen Gesetzge-
bungskompetenz der Gebietskörperschaften möglich 
sind.
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kraftstärkung iHv 113 Mio. € lt. BVA 2011. Diese Fi-
nanzzuweisung kommt vor allem finanzschwachen 
Gemeinden zugute.

• Kostenübernahmen und -abwälzungen bilden eine 
Ausnahme vom Grundsatz, dass alle Gebietskör-
perschaften ihren Aufwand selbst zu tragen haben. 
Das budgetär bedeutendste Beispiel stellt die Über-
nahme der Kosten für die von den Ländern beschäf-
tigten Lehrer (Landeslehrer) durch den Bund dar. 
Im Jahr 2011 werden die Länder allein aus diesem 
Grund rd. 4.488 Mio. € aus dem Bundesbudget1 er-
halten.

1  Siehe dazu auch in Pkt. 4.3. Verbuchung der Zahlungsströme zwischen den 
Gebietskörperschaften im Bundesbudget, „Untergliederungen 23, 30 und 42: 
Landeslehrer“.

2. Analytischer Teil

2.1 Arten von Zahlungsströmen zwi-
schen den Gebietskörperschaften

Bei weitem nicht alle Einnahmen des Bundes 
aus Abgaben verbleiben auch beim Bund. Von  
rd. 74,6 Mrd. € im BVA 2011 veranschlagten Gesamt-
einnahmen überweist der Bund an die Länder rd. 19,8 
und an die Gemeinden rd. 8,3 Mrd. €, somit insgesamt 
rd. 28,1 Mrd. €.

Diese Überweisungen erfolgen zum einen in der 
Form von Ertragsanteilen (rd. 21,2 Mrd. €), zum ande-
ren in Form von so genannten Transfers (rd. 6,9 Mrd. €).

2.1.1 Ertragsanteile

Unter Ertragsanteilen versteht man jenen Teil der ge-
meinschaftlichen Bundesabgaben, der auf die Länder 
und Gemeinden aufgeteilt wird. Das Volumen beträgt 
lt. BVA 2011 21.223 Mio. €. Davon erhalten die Länder 
13.188 Mio. € und die Gemeinden 8.035 Mio. €.

2.1.2 Transfers

Zusätzlich zu den Ertragsanteilen erhalten Länder und 
Gemeinden bedeutende Summen aus dem Bundesbud-
get, lt. BVA 2011 6.897 Mio. €. Diese Transfers können 
in Form von Zweckzuschüssen, von Finanzzuweisun-
gen sowie als Kostenübernahmen oder -abwälzungen 
auftreten:
• Der Bund kann Zweckzuschüsse zur Bewältigung 

einer bestimmten Aufgabe bzw. zur Erreichung 
eines gewissen Zieles gewähren, wobei für diese 
Zuschüsse regelmäßig Verwendungsnachweise er-
bracht werden müssen. Beispielsweise gewährt der 
Bund den Ländern einen Zweckzuschuss zur Kran-
kenanstaltenfinanzierung iHv. 547 Mio. € im Jahr 
2011.

• Im Gegensatz dazu können Finanzzuweisungen 
grundsätzlich von Ländern und Gemeinden frei ver-
wendet werden. Ein Beispiel dafür ist die Finanzzu-
weisung des Bundes an die Gemeinden zur Finanz-
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2.2 Gliederung der Zahlungsströme nach Untergliederungen

Zahlungen des Bundes aus den öffentlichen Abgaben an Länder und Gemeinden

Untergliederung in Mio. € Erläuterungen (wesentliche Positionen)

16 Öffentliche Abgaben 22.211,3 Ertragsanteile, Förderungen gemäß  
Gesundheits- und Sozialbereichsbeihilfen-
gesetz

Zahlungen des Bundes an Länder und Gemeinden

Untergliederung in Mio. € Erläuterungen (wesentliche Positionen)

10 BKA 4,5 Zahlungen für Landeshauptleute (inkl. StV, 
Aktiv- u. Ruhebezüge)

11 Inneres 83,4 Ersätze an Gemeinden für Wahlen,  
Überweisungen für Zivilschutz,  
Flüchtlingsbetreuung (Grundversorgung)

14 Militärische Angelegenheiten 
und Sport

6,3 Förderungen für Sportinfrastruktur

20 Arbeit 37,7 Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (EU),  
insbes. Territoriale Beschäftigungspakte

23 Pensionen 1.151,7 Ersätze für Pensionen der Landeslehrer

24 Gesundheit 547,6 Zweckzuschüsse zur  
Krankenanstaltenfinanzierung

25 Familie und Jugend 73,8 Beitrag für das kostenfreie letzte  
Kindergartenjahr

30 Unterricht, Kunst und Kultur 3.301,4 Kostenersatz an Länder für Landeslehrer,  
Förderungen an Museen und für nicht in  
Bundeseigentum stehende Denkmale  
(Bewahrung vor dem Verfall)

31 Wissenschaft und Forschung 53,3 Klinischer Mehraufwand
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Untergliederung in Mio. € Erläuterungen (wesentliche Positionen)

41 Verkehr, Innovation und  
Technologie 

110,3 Aufwendungen für den öffentlichen  
Personennahverkehr und für den  
Bundesbeitrag für die Wiener U-Bahn,  
Förderungen gem. Wasserbautenförderungs-
gesetz und KatFG, Zweckzuschüsse im  
Rahmen des österr. Verkehrssicherheitsfonds

42 Land-, Forst- und Wasserwirtschaft 56,9 Kostenersatz an Länder für Landeslehrer,  
Förderung der Fischereiwirtschaft, Zuschüsse 
für Schutzwasser- und Lawinenverbauung

44 Finanzausgleich 479,8 Transfers im Rahmen des Finanzausgleichs- 
und Katastrophenfondsgesetzes

Summe 5.908,6 inkl. geringfügiger Beträge in anderen  
Untergliederungen

Zahlungen von Ländern und Gemeinden an den Bund

Untergliederung in Mio. € Erläuterungen (wesentliche Positionen)

11 Inneres 7,6 Kostenersätze gem. Zivildienstgesetz und im 
Rahmen der Grundversorgung

13 Justiz 8,5 Beiträge der Länder zu den Kosten der 
Behandlung von Häftlingen in öffentlichen 
Krankenanstalten

21 Soziales und Konsumentenschutz 1,9 Beihilfen nach Gesundheits- und 
Sozialbereichs-Beihilfengesetz

30 Unterricht 18,0 Personalkostenersätze für 
Schulaufsichtsbehörden

31 Wissenschaft und Forschung 3,6 Zahlungen des Landes Oberösterreich und der 
Stadt Linz für Universitäten

Summe 39,7 inkl. geringfügiger Beträge in anderen 
Untergliederungen

Quelle: BVA 2011
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davon den Landesabgaben nur eine sehr untergeord-
nete Bedeutung zu (Werte für 20092):
• Bundesabgaben: 69.283 Mio. €
• Landesabgaben: 361 Mio. €
• Gemeindeabgaben: 3.748 Mio. €

2  Gemeindeabgaben: ohne Benützungsgebühren; Quelle: Gebarungen und 
Sektor Staat Teil II, herausgegeben von Statistik Austria.

2.3 Aufteilung der Zahlungsströme

Die von den Steuerzahlern an die Gebietskörperschaf-
ten gezahlten Abgaben werden in drei Schritten auf 
Bund, Länder und Gemeinden verteilt:

2.3.1 Abgabenerhebung: 1. Schritt

Abgaben können von Bund und Ländern sowie von 
Gemeinden eingehoben werden. In der Praxis kommt 

1. Schritt: Abgabenerhebung 2009
in Mio. €

Anmerkung: Bund einschließlich Feuerschutzsteuer (57 Mio. €), Gemeindeabgaben ohne Benützungsgebühren
Quelle: Gebarung und Sektor Staat 2009 Teil II, Tabellen 7.1. bis 7.5.

Bund

69.340
94,%

Länder ohne 
Wien

256
0,35%

Wien

1.102
1,50%

Gemeinden 
ohne Wien

2.693
3,67%

EU 
 
 
0 
0,00% 

Gesamt 73.391
Anteile in %

2.3.2 Aufteilung der Ertragsanteile: 2. Schritt

Länder und Gemeinden 

Ein erheblicher Teil der Einnahmen aus Bundesabga-
ben verbleibt nicht dem Bund, sondern muss vom Bun-
desminister für Finanzen als Ertragsanteile an die Län-
der und Gemeinden und als Beitrag an die EU weiter-
geleitet werden (Beträge für das Jahr 2011):
• Ertragsanteile der Länder: 12.144 Mio. €
• Ertragsanteile der Gemeinden: 7.294 Mio. €
• Beitrag an die EU: 2.279 Mio. €

Ertragsanteile sind jene Teile der gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben, die auf die Länder und länderweise 
auf die Gemeinden nach einem im Finanzausgleichs-
gesetz (FAG) festgesetzten Verteilungsschlüssel aufge-
teilt werden.

Unter Berücksichtigung dieser Verteilung ergibt 
sich folgende Aufteilung der Einnahmen aus Abgaben:
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Die von der EU vorgegebenen Haushaltsziele kön-
nen also nur durch eine Koordinierung der Budgets 
von Bund, Ländern und Gemeinden erreicht werden. 
Bund, Länder und Gemeinden haben sich daher in ei-
nem Vertrag – dem Österreichischen Stabilitätspakt – 
zur gegenseitigen Information, zur gemeinsamen Ko-
ordinierung ihrer Budgets und zu einer stabilitätsori-
entierten Haushaltsführung verpflichtet. Dazu wurde 
die Erbringung bestimmter Haushaltsergebnisse in 
den nächsten Jahren vereinbart4. Aufgrund der Wirt-
schafts- und Finanzkrise besteht allerdings gegenüber 
diesen Werten ein erheblicher Anpassungsbedarf.

Mögliche Sanktionen für den Fall der Verletzung 
sollen die Einhaltung der Verpflichtungen sicherstellen.

Konsultationsmechanismus

Bund, Länder und Gemeinden können ihre Haushalts-
ziele nur dann umsetzen, wenn sie nicht durch unplan-
bare Ausgaben belastet werden. Solche Ausgaben kön-
nen auch entstehen, wenn finanzielle Lasten von einer 
Gebietskörperschaft auf die andere überwälzt werden. 
Um dies zu verhindern, haben Bund, Länder und Ge-
meinden auch eine Vereinbarung über einen Konsul-
tationsmechanismus abgeschlossen. Diese sieht ver-
pflichtende Begutachtungsverfahren und die Möglich-
keit vor, im Fall zusätzlicher Ausgaben durch Geset-
zesvorhaben anderer Gebietskörperschaften Verhand-
lungen in einem Konsultationsgremium zu verlangen.

Kommt es zu zwischen den Gebietskörperschaften 
zu keiner Einigung über die Existenz bzw. die Höhe 
einer Kostentragungspflicht, entscheidet letztlich der 
Verfassungsgerichtshof gemäß Art. 137 B-VG.

4  In % des BIP: Bund: 2008 -1,33,% 2009 -0,68%, 2010ff -0,14%; Länder mit 
Wien: 2008 +0,45%, 2009 +0,49%, 2010ff +0,52%; Gemeinden 2008ff: 0,0%.
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3. Tabellenteil

Anzumerken ist, dass die im „Analytischen Teil“ ver-
wendeten Beträge für das Jahr 2009 teilweise von jenen 
im „Tabellenteil“ abweichen:
• Unterschiede ergeben sich zunächst aus dem un-

terschiedlichen Konzept zwischen den Veröffentli-
chungen der Statistik Austria in „Gebarungen und 
Sektor Staat Teil II“ („Gebarungsübersichten“) und 
BRA bzw. BVA: Die Gebarungsübersichten enthal-
ten die Beträge für das jeweilige Jahr, vor allem bei 
den Ertragsanteilen daher auf Basis der Jahresab-
rechnung, unabhängig davon, in welchen Jahren 
die Beträge verausgabt wurden. BRA bzw. BVA ent-
halten demgegenüber die Zahlungen im jeweiligen 
Haushaltsjahr.

• Die geringfügigen Unterschiede bei den Einnah-
men aus Bundesabgaben lt. Gebarungsübersichten 
und den in Tabelle 1 dargestellten Einnahmen des 
Bundes aus Bundesabgaben ergeben sich zum einen 
aus einer anderen Behandlung der Strafeinnahmen 
(diese sind in Tabelle 1 in der Position „Sonstige 
Abgaben in Untergliederung 16“ enthalten, in den 
Gebarungsübersichten jedoch nicht in den Abga-
ben enthalten), zum anderen aus einer unterschied-
lichen Abgrenzung in der Tabelle 1 bei den Bundes-
abgaben außerhalb der Untergliederung 16 mit ge-
ringen Aufkommen (z. B. Justizverwaltungs-, Pun-
zierungsgebühren).

Beginnend mit dem Jahr 2009, also mit dem Inkrafttre-
ten der ersten Etappe der Haushaltsrechtsreform, wur-
de  die bisherige Gliederung des Bundesvoranschlages 
geändert und die bisherigen Kapitel durch Unterglie-
derungen ersetzt. Soweit die Tabellen Zeitreihen ent-
halten, die beide Zeiträume umfassen, werden nur die 
neuen Gliederungen verwendet. Hinsichtlich der Ver-
anschlagung der einzelnen Zahlungen bis einschließ-
lich 2008 wird auf die Budgetbeilage „Zahlungsströ-
me zwischen den Gebietskörperschaften“ zu den BVA 
2007 und 2008 verwiesen.

Rundungsdifferenzen wurden generell nicht ausge- 
glichen.
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Tabelle 2, Landes- und Gemeindeabgaben
in Mio. €

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Länder 237 241 269 277 300 313 335 348 361
Gemeinden
Kommunalsteuer 1.797 1.846 1.888 1.946 2.010 2.097 2.236 2.357 2.340
Grundsteuer 479 490 510 523 539 544 555 579 594
Interessentenbeiträge 246 235 251 243 255 256 263 266 247
Gewerbesteuer 10 3 1 2 0 1 0 0 0
Getränkesteuer 21 4 -1 -0 0 3 3 -1 -21
Anzeigen- u.  
Ankündigungsabgabe 2 1 9 8 -1 -0 0 0 0
Sonstige Abgaben 454 455 467 479 479 519 541 567 587
Summe Gemeinden ohne 
Benützungsgebühren 3.010 3.034 3.125 3.200 3.282 3.419 3.599 3.768 3.748
Benützungsgebühren 1.668 1.683 1.770 1.813 1.827 1.941 2.024 2.073 1.924
Summe 4.915 4.958 5.163 5.290 5.410 5.674 5.958 6.189 6.033

Quelle: Gebarungsübersichten bzw. Gebarungen und Sektor Staat Teil II, herausgegeben von Statistik Austria

Anmerkung: Trennung von Wien als Land und Gemeinde: lt. Tabelle 4.1.5 („Rechnungsabschluss Wien: Landesabgaben“) in Gebarungen und Sektor Staat Teil II
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Zahlungsströme

Tabelle 6, Anteile der Gemeinden an der Werbeabgabe
in Mio. €

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Anteile der Gemeinden an der Werbeabgabe 85 95 94 99 92 87 96
davon als:
Allgemeine Ertragsanteile
Werbeabgabe: Verteilung nach Volkszahl
Gemeinde-Werbesteuernausgleich

1 1 1 0 0 0 0
33 37 37 40 37 35 38
50 56 56 59 55 52 57

Quelle: BMF (Basis: bis 2009 BRA, 2010 und 2011: BVA)

Tabelle 5, Getränkesteuerausgleich als Teil der Ertragsanteile der Gemeinden
in Mio. €

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Erhöhung der Ertragsanteile der Gemeinden 363 377 388 406 400 409 436
davon als:
Allgemeine Ertragsanteile 24 25 25 26 26 27 28
Getränkesteuerausgleich 339 352 363 379 374 383 408

Quelle: BMF (bis 2009 Basis BRA, 2010 und 2011 BVA)
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 ‒ gemeinschaftliche Landesabgaben, die durch 
die Länder erhoben werden und aus denen den 
Ländern und Gemeinden Ertragsanteile zufließen;

 ‒ Zuschlagsabgaben, die aus einer Stammabgabe 
der Länder und Zuschlägen der Gemeinden 
bestehen;

 ‒ Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand: 
Länder und Gemeinden erheben gleichartige 
Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand.

Gemeindeabgaben

• Ausschließliche Gemeindeabgaben, deren Ertrag 
ausschließlich den Gemeinden zufließt (z. B. Kom-
munal-, Grundsteuer).

In der Praxis kommt allerdings den Landesabgaben 
nur eine untergeordnete, den Zuschlagsabgaben und 
den Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand 
so gut wie keine Bedeutung zu. Der weitaus überwie-
gende Teil der Einnahmen aus Abgaben stammt aus 
ausschließlichen und gemeinschaftlichen Bundesab-
gaben, ein weiterer und – vor allem im Verhältnis zu 
den Abgabeneinnahmen der Gemeinden – nicht unbe-
deutender Teil aus ausschließlichen Gemeindeabgaben 
(Beträge gemäß Gebarungsübersichten 2009): 
• Bundesabgaben: 69.283 Mio. €
• Landesabgaben: 361 Mio. €
• Gemeindeabgaben: 3.748 Mio. €

Berücksichtigt man, dass auf Grund einer finanzver- 
fassungsrechtlichen Ausnahmebestimmung auch die  
Feuerschutzsteuer, eine ausschließliche Landesabgabe,  
vom Bund erhoben wird (2009: 57 Mio. €), werden 
69.340 Mio. € oder 94,5% der Einnahmen aus Abgaben 
vom Bund erhoben.

In der jüngsten Vergangenheit wurden alle wichti-
gen ausschließlichen Bundesabgaben in gemeinschaft-
liche Bundesabgaben umgewandelt, zuletzt mit Wir-
kung vom 1. Jänner 2005 die Tabaksteuer, die Kapital-
verkehrsteuern, die Energieabgaben (Erdgas-, Elektri-
zitäts- und Kohleabgabe), die Normverbrauchsabgabe, 
die Versicherungsteuer und die Konzessionsabgabe. 
Der Anteil der gemeinschaftlichen Bundesabgaben an 
den Abgabeneinnahmen gemäß der Untergliederung 
16 erhöht sich dadurch von rd. 90% bis zum Jahr 2004 
auf fast 99% lt. BVA 2011.

4. Technischer Teil

4.1 Abgabenarten

§ 6 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 unterscheidet 
folgende Abgabenarten:

Bundesabgaben

• Ausschließliche Bundesabgaben, deren Ertrag ganz 
dem Bund zufließt (z. B. die Straßenbenützungsab-
gabe, Stempel- und Rechtsgebühren).

• Zwischen Bund, Ländern und Gemeinden geteilte 
Abgaben, an deren Ertrag Bund, Länder und Ge-
meinden beteiligt sind, mit folgenden Unterformen:
 ‒ gemeinschaftliche Bundesabgaben, die durch den 

Bund erhoben werden und aus denen dem Bund 
und den Ländern (Gemeinden) Ertragsanteile 
zufließen (z. B. Einkommen-, Körperschaft-, 
Umsatz-, Mineralölsteuer);

 ‒ Zuschlagsabgaben, die aus einer Stammabgabe  
des Bundes und Zuschlägen der Länder (Ge-
meinden) bestehen (Bundesautomaten- und VLT- 
Abgabe);

 ‒ Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand: 
Bund und Länder (Gemeinden) erheben 
gleichartige Abgaben von demselben Besteue-
rungsgegenstand (z. B. die bis zu ihrer Abschaf-
fung vor einigen Jahren bestehende Gewerbe-
steuer, bei der der Bund und die Gemeinden zur 
Erhebung der Steuer berechtigt waren).

Landesabgaben

• Ausschließliche Landesabgaben, deren Ertrag ganz 
den Ländern zufließt (z. B. Feuerschutzsteuer, Jagd- 
und Fischereiabgaben);

• Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abga-
ben, an deren Ertrag Länder und Gemeinden betei-
ligt sind, mit folgenden Unterformen:
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Das Aufkommen der Abgaben spielt bei der Vertei-
lung der Abgaben nur mehr eine untergeordnete Rol-
le. Frühere Verteilungen nach diesem Kriterium sind 
zumeist in eine Verteilung nach fixen Schlüsseln ein-
geflossen.

Getränkesteuerausgleich und Gemeinde-Werbesteuernaus-
gleich

Ein Teil der Ertragsanteile der Gemeinden dient als 
Ausgleich für Einnahmen aus mittlerweile entfallenen 
Gemeindeabgaben:

Als Ausgleich für den Entfall der Getränkesteu-
er wurden die Anteile der Gemeinden um 2,021% des 
Aufkommens an der Umsatzsteuer erhöht. Diese zu-
sätzlichen Ertragsanteile werden zum Großteil (rd. 
408 Mio. € für das Jahr 2011) als so genannter Geträn-
kesteuerausgleich5 verteilt, ein kleinerer Teil erhöht 
die allgemeinen Ertragsanteile der Gemeinden (rd. 
28 Mio. € für die Jahre 2011 – dieser Effekt der Erhö-
hung der allgemeinen Ertragsanteile ergibt sich als in-
direkter Effekt der Vorwegabzüge bei den Gemeinde-
Ertragsanteilen).

Die Anteile der Gemeinden haben somit für das 
Jahr 2011 rd. 110% der durchschnittlichen Einnahmen 
aus der Getränke- und Speiseeissteuer in den Jahren 
1993 bis 1997 (398 Mio. € p.a.) erreicht.

In ähnlicher Weise bilden die Anteile der Gemein- 
den an der Werbeabgabe, das sind rd. 95,6 Mio. € für 
das Jahr 2011, einen Ersatz für die szt. Einnahmen aus 
der Anzeigenabgabe und der Ankündigungsabgabe. 
60% der Anteile der Gemeinden an der Werbeabgabe 
werden als Gemeinde-Werbesteuernausgleich im Ver-
hältnis der szt. Erträge der Gemeinden an Anzeigenab-
gabe und Ankündigungsabgabe in den Jahren 1996 bis 
1998 verteilt. Die weiteren Anteile der Gemeinden an 
der Werbeabgabe werden im Verhältnis der Volkszahl 
verteilt, und zwar sowohl bei der Bildung der Länder-
töpfe als auch bei der Verteilung innerhalb der Länder.

Bezogen auf die durchschnittlichen Einnahmen 
der Gemeinden aus Anzeigen- und Ankündigungsab-
gaben in den Jahren 1996 bis 1998 (119,8 Mio. €) bilden 

5  Dieser Teil wurde bisher im Verhältnis der durchschnittlichen Erträge an 
Getränke- und Speiseeissteuer der einzelnen Gemeinden in den Jahren 1993 
bis 1997 verteilt (§ 11 Abs. 2 Z 2 FAG 2008). Mit Erkenntnis vom 11. März 
2010, G 276/09, hat der Verfassungsgerichtshof diese Bestimmung mit Ablauf 
des 31. Dezember 2010 aufgehoben, eine Neuregelung ist in Vorbereitung.

4.2 Anteile des Bundes, der Länder 
und Gemeinden sowie der Europä-
ischen Union an den Abgaben 

4.2.1 Verteilung der Anteile der Länder und Gemein-
den an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben

Ab dem Jahr 2005 gilt für den Großteil der gemein-
schaftlichen Bundesabgaben ein einheitlicher Vertei-
lungsschlüssel, und zwar sowohl für die Verteilung 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden als auch für 
die Bildung der Ländertöpfe. Lediglich für die Werbe-
abgabe, den Wohnbauförderungsbeitrag, die Grunder-
werbsteuer, die Bodenwertabgabe sowie für die Spiel-
bankabgabe gelten eigene Schlüssel. Diese machen je-
doch nur etwas mehr rd. 2,5 % der Aufkommen an den 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben aus.

Das wichtigste Kriterium bei der länderweisen Ver-
teilung ist die Einwohnerzahl, wobei bei den Gemein-
den die Form des abgestuften Bevölkerungsschlüssels 
eine zentrale Rolle spielt. Bei diesem Schlüssel wird 
jeder Einwohner in Gemeinden bis 10.000 Einwohner 
ab dem Jahr 2011 mit rd. 1,61 vervielfacht, in Gemein-
den zwischen 10.001 und 20.000 Einwohnern mit 1 2/3, 
zwischen 20.001 und 50.000 Einwohnern mit 2 und in 
Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern mit 2 1/3. 
Für Städte mit eigenem Statut bis 20.000 Einwohner 
gilt ebenfalls der Vervielfacher von 2. Einschleifrege-
lungen für Gemeinden mit einer Einwohnerzahl knapp 
unterhalb der Stufengrenzen sorgen dafür, dass nicht 
ein einziger Einwohner mehr oder weniger über das 
finanzielle Schicksal der Gemeinde entscheidet (kein 
„goldener Bürger“).

Der genannte Wert von rd. 1,61 für Gemeinden bis 
10.000 Einwohner gilt erst ab dem Jahr 2011, vorher galt 
ein Vervielfacher von 1 1/2, bis 2004 von 1 1/3. Der ge-
naue Wert ab dem Jahr 2011 wird noch auf Basis des 
Erfolgs 2010 so zu ermitteln sein, dass die Ertragsan-
teile der kleineren Gemeinden um 100 Millionen € stei-
gen. Mit diesen Änderungen wurden die kleineren Ge-
meinden deutlich aufgewertet und die Auswirkung des 
abgestuften Bevölkerungsschlüssels wesentlich ver- 
ringert.
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4.3 Verbuchung der Zahlungs- 
ströme zwischen den Gebietskör-
perschaften im Bundesbudget

Der überwiegende Teil der Zahlungen des Bundes an 
die Länder und Gemeinden wird zum einen in der Un-
tergliederung 16 „Öffentliche Abgaben“, zum anderen 
in der Untergliederung 44 „Finanzausgleich“ verbucht.

Vor allem Zahlungen aus den unterschiedlichsten 
Kostentragungsbestimmungen werden dagegen in der 
sachlich zuständigen Untergliederung veranschlagt. 
Die wesentlichen Untergliederungen werden hier kurz 
erläutert.

Untergliederung 16: Anteile aus Abgaben

Die in der Untergliederung 16 als Ab-Überweisungen 
verbuchten Zahlungen an Länder und Gemeinden set-
zen sich im Detail wie folgt zusammen:
VA-Ansatz 2/16804: Die Entwicklung der Ertragsanteile 
ist wesentlich durch eine mit dem Finanzausgleichsge-
setz 2008 umgesetzte Reform beeinflusst: In zwei Schrit-
ten in den Jahren 2008 und 2009 wurden fast alle we-
sentlichen Zweckzuschüsse und Finanzzuweisungen 
des Bundes an die Länder und Gemeinden in Ertrags-

die Anteile der Gemeinden an der Werbeabgabe für das 
Jahr 2011 einen Ersatz von rd. 80%.

4.2.2 Anteile der Länder und Gemeinden zum Bei-
trag an die Europäische Union

Den Anteilen der Länder und Gemeinden am EU-Bei-
trag ist gemeinsam, dass sie als Vorwegabzug von ih-
ren Ertragsanteilen geregelt sind. Ihre Bemessung ist 
aber unterschiedlich:

Der Anteil der Länder beträgt 16,835% der Bemes-
sungsgrundlage. Diese setzt sich zusammen aus den 
Mehrwertsteuer- und Bruttonationaleinkommen- Ei-
genmitteln (somit nicht den traditionellen Eigenmit-
teln) und aus einem im Finanzausgleichsgesetz nor-
mierten und mit 3% p.a. valorisierten Betrag (Basis 
1995 = 581,4 Mio. €), der pauschal die Mindereinnah-
men durch den Entfall der österreichischen Zölle und 
sonstiger finanzieller Belastungen des Bundes durch 
den EU-Beitritt abbildet.

Der Anteil der Gemeinden richtet sich hingegen 
seit dem Jahr 2005 nach dem Aufkommen an allen ge-
meinschaftlichen Bundesabgaben, für die der einheit-
liche Schlüssel (siehe 4.2.1) gilt. Die Entwicklung der 
Anteile der Gemeinden hängt also nicht von der Höhe 
der EU-Beiträge, sondern von der Höhe der Ertragsan-
teile der Gemeinden ab.

Anteile an Abgaben
in Mio. €

VA-Ansatz Bezeichnung 2008 2009 2010 2011

Ertragsanteile
2/16804 8391 200 Einkommen- und Vermögensteuern Länder -5.212 -6.480 -6.164 -6.688
2/16804 8392 Einkommen- und Vermögensteuern Gemeinden -3.839 -3.458 -3.258 -3.567
2/16804 8491 000 Sonstige Steuern Länder -4.792 -5.926 -5.943 -6.497
2/16804 8492 Sonstige Steuern Gemeinden -4.074 -4.020 -4.107 -4.466
2/16804 8391 100 Kunstförderungsbeitrag an Länder -3 -3 -3 -3
2/16804 8392 100 Kunstförderungsbeitrag an Gemeinden -2 -2 -2 -2
Summe Ertragsanteile -17.921 -19.890 -19.476 -21.223
2/16814 8392 001 Gewerbesteuer an Gemeinden -0 -0 -0 -0
2/16825 8491 001 Ausgaben gemäß GSBG: Länder -919 -933 -900 -989
Ab-Überweisungen Länder u. Gemeinden -18.840 -20.824 -20.376 -22.211

Quelle: 2008 und 2009: BRA, 2010 und 2011: BVA
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schulen in der Untergliederung 30„Unterricht“, für 
Lehrer an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und 
Fachschulen in der Untergliederung 42 „Land-, Forst- 
und Wasserwirtschaft“ veranschlagt, die Pensionsko-
stenersätze hingegen in der Untergliederung 23 „Pen-
sionen“.

Untergliederung 11: Kostenersatz an Länder für 
Flüchtlingsbetreuung 

Die wichtigste Position der Zahlungen des Bundes an 
die anderen Gebietskörperschaften in der Unterglie-
derung 11 sind die VA-Ansätze 1/11507 VA-Post 7303  
und 1/11508 VA-Post 7303 sowie VA-Ansätze 2/11014 
VA-Post 8503 und 2/11504 VA-Post 8503 mit den Ko-
stenersätzen an die Länder bzw. von den Ländern für 
Flüchtlingsbetreuung. Konkret handelt es sich um die 
Kostenersätze gemäß der mit 01.05.2004 in Kraft getre-
tenen Grundversorgungsvereinbarung zwischen Bund 
und Ländern (BGBl. I Nr. 80/2004), gemäß der die Ge-
samtkosten zwischen Bund und Ländern grosso modo 
im Verhältnis von sechs zu vier geteilt werden (Art. 10 
der Vereinbarung).

Untergliederung 31: Klinischer Mehraufwand

Die Zahlungen in der Untergliederung 31 „Wissenschaft 
und Forschung“ an Länder bestehen im Wesentlichen 
aus dem VA-Ansatz 1/31048 VA-Post 7353/440 „Klini-
scher Mehraufwand (Klinikbauten)“ sowie VA-Post 
7480/403 „VOEST-Alpine Medizintechnik Ges.m.b.H. 
(VAMED)“. Der laufende klinische Mehraufwand wur-

anteile umgewandelt, wobei die Umrechnung auf Ba-
sis des Erfolgs des Jahres 2007 erfolgte. Damit entfielen 
am dem Jahr 2008 bzw. 2009 Transfers an die Länder in 
Höhe von 3.970 Mio. € und an die Gemeinden in Höhe 
von 122 Mio. € – gesamt also rund 4,092 Mrd. € auf Ba-
sis des Erfolgs 2007.

VA-Ansatz 2/16825 Post 8491: Kranken- und Kur-
anstalten sowie die Träger des öffentlichen Fürsorge-
wesens erhalten gemäß dem Gesundheits- und Sozial-
bereichs-Beihilfengesetz (GSBG) eine Beihilfe in Höhe 
der seit 01.01.1997 nicht mehr abziehbaren Vorsteuer 
(abzüglich eines Kürzungsbetrages für Einnahmen von 
privater Seite).

Untergliederung 44: Finanzausgleich

In der Untergliederung 44 wird der Großteil der Trans-
fers im Rahmen des Finanzausgleichs veranschlagt, 
also vor allem die Zahlungen auf Basis des Finanzaus-
gleichsgesetzes 2008 und des Katastrophenfondsgeset-
zes 1996. Die einzelnen Transfers und ihre Ansätze sind 
in Tabelle 8 detailliert aufgelistet.

Untergliederungen 23, 30 und 42: Landeslehrer 

Der Bund ersetzt den Ländern sowohl die Aktivitätsbe-
züge der Landeslehrer (zu 100% an den allgemein bil-
denden Pflichtschulen, zu 50% an den berufsbildenden 
Pflichtschulen, sowie zu 50% an den land- und forst-
wirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen) als auch 
100% des Pensionsaufwands. Die Zahlungen für den 
Aktivitätsaufwand werden für die Lehrer an Pflicht-

Landeslehrer
in Mio. €

VA-Ansatz Bezeichnung 2008 2009 2010 2011

1/30757 7302 Allgemein bildende Pflichtschulen 3.044 3.209 3.281 3.144
1/30857 7302 Berufsbildende Pflichtschulen 134 147 148 155
1/42607 7302 1) Land- und forstw. Berufs- u. Fachschulen 42 41 37 37
1/23107 7302 Pensionsaufwand (inkl. Pflegegeld) 1.004 1.069 1.042 1.152
Summe 4.224 4.466 4.437 4.488

Quelle: 2008 und 2009: BRA, 2010 und 2011: BVA

1) 2008 und 2009: 1/42717 7302
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heitsagentur fast zur Gänze – nämlich nach Abzug 
der Mittel zur Förderung des Transplantationswesens 
(2,9 Mio. € p.a.), der Mittel für die Finanzierung von 
Projekten und Planungen (5,0 Mio. € p.a.) und der Mit-
tel für wesentliche Vorsorgeprogramme, Behandlungs-
maßnahmen von überregionaler Bedeutung (3,5 Mio. € 
p.a.), von Mitteln für die elektronischen Gesundheits-
akten (maximal insgesamt 10 Mio. € für den Zeitraum 
2008 bis 2013) und allfälliger für Anstaltspflege im Aus-
land aufzuwendender Mittel – an die Landesgesund-
heitsfonds zum Zwecke der Krankenanstaltenfinanzie-
rung weiterzuleiten (§ 57 ff KAKuG).

Als Teil der Vereinbarung über den Finanzaus-
gleich 2008 bis 2013 wurde der Zweckzuschuss des 
Bundes ab dem Jahr 2008 um 100 Mio. € erhöht und seit 
dem Jahr 2009 zur Gänze, d.h. auch hinsichtlich seiner 
bisher fixen Anteile, entsprechend der Entwicklung der 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben mit einheitlichem 
Schlüssel valorisiert.

Anteile der Länder:

Die Mittel der Länder für die Landesgesundheitsfonds 
betragen 0,949 % des Umsatzsteueraufkommens (Art. 
21 Abs. 1 Z 2 und Art. 24 Abs. 1 der Vereinbarung über 
die Organisation und Finanzierung des Gesundheits-
wesens). Diese Zahlungen finden im Bundeshaushalt 
keinen Niederschlag, weil sie von den Ländern aus ih-
ren Ertragsanteilen an ihre jeweiligen Landesgesund-
heitsfonds geleistet werden. Um dies trotz der unter-
schiedlichen länderweisen Anteile an den Ertragsantei-
len einerseits und an den Zahlungen an die Landesge-
sundheitsfonds andererseits ohne Ausgleichszahlun-
gen innerhalb der Länder zu ermöglichen, wird ein An-
teil der Ertragsanteile iHv. 0,949 des USt-Aufkommens 
im Verhältnis der Landesquoten für die Krankenanstal-
tenfinanzierung aufgeteilt (§ 9 Abs. 7 Z 5 lit. a sublit. aa 
FAG 2008).

Anteile der Gemeinden

Die Mittel der Gemeinden für die Landesgesundheits-
fonds betragen 0,642 % des Umsatzsteueraufkommens. 
Da direkte Zahlungen der einzelnen Gemeinden an die 
Fonds unzweckmäßig wären, werden diese Beträge im 
FAG 2008 rechtlich als Zweckzuschuss des Bundes ge-
regelt, der durch einen Abzug von den Ertragsanteilen 

de bis 2006 – für Nachzahlungen für vergangene Jahre 
auch noch 2007 und 2008 – im VA-Ansatz 1/31038 „Uni-
versitäten; Träger öffentlichen Rechts,“ VA-Post 7340/900 
„Laufender klinischer Mehraufwand“ verbucht, ist aber 
nunmehr im Gesamtbetrag gemäß § 12 UG 2002 (VA-
Ansatz 1/31038 VA-Post 7344/900 „Transferzahl.a.Träger 
öffentl. Rechts (Unis)“) enthalten.

Diese Zahlungen beruhen auf § 55 des Krankenan-
stalten- und Kuranstaltengesetzes, wonach der Bund  
u. a. die Mehrkosten, die sich bei der Errichtung, Aus-
gestaltung, Erweiterung und beim Betrieb der zugleich 
dem Unterricht an Medizinischen Universitäten die-
nenden öffentlichen Krankenanstalten aus den Bedürf-
nissen des Unterrichtes ergeben, ersetzt.

Untergliederung 41: Schienenverbund

Die größte Position der Transfers in der Untergliede-
rung 41 „Verkehr, Innovation und Technologie“ bildet 
der VA-Ansatz 1/41204, bei dem der Bundesbeitrag für 
die Wiener U-Bahn gemäß dem Schienenverbundver-
trag zwischen dem Bund und Wien veranschlagt wird.

Untergliederungen 24 und 44: Krankenanstaltenfi-
nanzierung

Die Mittel der Landesgesundheitsfonds werden – ne-
ben Beiträgen der Sozialversicherung und GSBG-Mit-
teln – durch die Bundesgesundheitsagentur, die Län-
der und die Gemeinden aufgebracht, die Bundesge-
sundheitsagentur wird wiederum vom Bund und dem 
Hauptverband der österreichischen Sozialversiche-
rungsträger dotiert (Art. 17 und 21 der Vereinbarung 
gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finan-
zierung des Gesundheitswesens, BGBl. I Nr. 105/2008 
bzw. §§ 57 ff des Bundesgesetzes über Krankenanstal-
ten und Kuranstalten).

Anteile des Bundes:

Die Dotierung der Bundesgesundheitsagentur durch 
den Bund beträgt seit dem Jahr 2009 0,862412% der 
Nettoeinnahmen an den gemeinschaftlichen Bundes-
abgaben mit einheitlichem Schlüssel (siehe 4.2.1). Die-
se Ausgaben des Bundes werden beim Ansatz 1/24477 
„Zweckzuschüsse Kranken- u. Kuranstaltengesetz“ 
verbucht. Diese Beträge sind von der Bundesgesund-
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der Gemeinden finanziert wird (§ 9 Abs. 4 und § 23 Abs. 
2 FAG 2008). Der Abzug wird als Ab-Überweisung im 
Ansatz 2/16805 „Steueranteil für Krankenanstaltenfi-
nanzierung“, der Zweckzuschuss beim Ansatz 1/44207 
„Zuschüsse für Krankenanstalten“ verbucht.

Krankenanstaltenfinanzierung
in Mio. €

VA-Ansatz 2008 2009 2010 2011

1/24427+1/24477 Zweckzuschüsse des Bundes 517 513 503 547
Anteile der Länder 190 191 192 207

1/44207 Anteile der Gemeinden 129 129 130 140
Summe 835 833 824 894

Quelle: bis 2009: BRA, 2010 und 2011: BVA
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5. Abkürzungsverzeichnis

BIP: Bruttoinlandsprodukt
BRA: Bundesrechnungsabschluss
BSWG: Bundes-Sonderwohnbaugesetz 

(1982 und 1983)
BVA: Bundesvoranschlag
BVA-E: Entwurf des Bundesvoranschlags
B-VG: Bundes-Verfassungsgesetz
FAG: Finanzausgleichsgesetz
GSBG: Gesundheits- und Sozialbereich- 

Beihilfengesetz
HWG: Hochwasseropferentschädigungs- 

und Wiederaufbau-Gesetz 2005
KAKuG: Krankenanstalten- und Kuran-

staltengesetz
KatFG: Katastrophenfondsgesetz 1996
UG 2002: Universitätsgesetz 2002
VA-Ansatz: Voranschlags-Ansatz
VA-Post: Voranschlags-Post
WSG: Wohnhaussanierungsgesetz (1984)
ZZG: Zweckzuschussgesetz 2001




